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AfA-Berechtigung nach entgeltlichem Erwerb eines Anteils an einer vermögensverwaltenden
Personengesellschaft
Hat der Gesellschafter einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft seinen Anteil entgeltlich
erworben, kann er AfA auf die anteilig miterworbenen abnutzbaren Wirtschaftsgüter des
Gesamthandsvermögens nur nach Maßgabe seiner Anschaffungskosten und der Restnutzungsdauer des
jeweiligen Wirtschaftsguts im Zeitpunkt des Anteilserwerbs beanspruchen. Verbindlichkeiten der
Gesellschaft erhöhen anteilig die Anschaffungskosten des Erwerbers, soweit sie den mittelbar
erworbenen abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Gesamthandsvermögens einzeln zuzuordnen sind. Dies
hat der BFH mit Urteil vom 3. 5. 2022 – IX R 22/19 entschieden.
Im Streitfall waren ursprünglich zwei Brüder zu je 50 % an einer vermögensverwaltenden Gesellschaft
bürgerlichen Rechts (GbR) beteiligt. Die GbR erzielte Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Ein
Gesellschafter schied aus der Gesellschaft aus, indem er seinen Anteil teilweise an seinen Bruder und
teilweise an seine Schwägerin veräußerte. Streitig war vor allem, ob die von der GbR für den Erwerb von
Grundstücken aufgenommenen und noch nicht getilgten Darlehen (Verbindlichkeiten der GbR) die
Anschaffungskosten der Erwerber und dementsprechend die AfA auf die anteilig miterworbenen Gebäude
erhöhte. Das Finanzamt und das FG Köln hatten dies abgelehnt.
Die Revision der Klägerin (GbR) hatte Erfolg. Das Urteil befasst sich grundlegend und ausführlich mit der
Frage, wie der Korrekturbetrag für die im Ergebnisanteil eines Gesellschafters, der seine Beteiligung
nachträglich erworben hat, zu berücksichtigende Afa zu ermitteln ist. Es stellt außerdem klar, dass der
Korrekturbetrag Gegenstand der einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellung ist, auch wenn er nur
die persönlichen Verhältnisse einzelner Gesellschafter betrifft (Ergänzungsbereich). (PM BFH Nr. 038/22
v. 22. 9. 2022)
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